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Echwachsinnigensürsorge.
Man kann nie zu viel tun zur Linderung der Not. Auch im Zeitalter einer

umfassenden staatlichen Fürsorge um das leibliche Wohl der Opfer der Kriegswirren
wird die Bekämpfung der g e i st i g e n Not nicht überflüssig sein. Die schwere

Sorge, die anormale Kinder einem Vater-, einem Mutterherzen auferlegen,
kennt wohl nur der recht, der gelernt hat. dem menschlichen Elend tiefer ins Auge

zu blicken. In den meisten Fällen sind diese Eltern nicht imstande, in richtiger
Weise für ihre bedauernswerten Kinder zu sorgen, ihre ganze soziale Stellung
hindert sie daran, und nicht selten auch ihre moralische Verfassung. Da müssen

die Mitmenschen Hand anlegen, es ist ihre Pflicht, die heiligste Christen-
Pflicht. Der göttliche Heiland spricht von den „geringste n" seiner Brüder,
und er will die Wohltaten, die wir diesen erweisen, so belohnen, als hätten wir
sie ihm erwiesen. Gibt es aber noch „geringere" als anormale Kinder?
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Der Regierungsrat des Kantons Zug hat kürzlich eine Wegleitung an
die Lehrerschaft und Schulbehörden betr. Bildung und Erziehung der schwach-
begabten Kinder erlassen, die auch an dieser Stelle Beachtung verdient.

Zunächst werden darin die Grenzen gezogen zwischen idiotischen und

bildungsfähigen, aber schwachsinnigen Kindern, und letztere wieder einge-
teilt in schwachsinnige höhern und geringern Grades und in s ch w a ch t a-
le nti e rte Kinder. Ein Kind, das unter ganz besonderer Nachhilfe nur auf die

Stufe der 2. Normalklasse gebracht werden kann, gilt als hochgradig schwach-

sinnig, jenes, das während der Primarschulzeit unter gleicher Sorgfalt bis zur 3.

oder 4. Klasse steigt, gehört zu den Schwachsinnigen geringern Grades. Die

schwachtalentierten Kinder zeigen für die verschiedenen Unterrichtsgegen-
stände ein sehr verschiedenes Maß von Begabung, oder deren Aufmerksamkeit ist

nur mit Mühe zu wecken oder ihre Vorstellungs- und Gedächtniskraft sehr be-

schränkt.

Die schwachtalentierten Kinder verbleiben nach der Wegleitung in
der Normalschule, die schwachsinnigen während des ersten Schul-
jahres ebenfalls, und werden dann nach besonderer Vorschrift geprüft. Je nach

Befund erfolgt sodann Zuweisung in eine Spezialan st alt oder S p e z i al -

kla s se. Wo das nicht möglich ist, soll ein besonderer N a ch h ilf e u n t er -

richt eingeführt werden, dessen Betrieb die Wegleitung eingehend regelt. Des-
gleichen sind Vorschriften aufgestellt über die Errichtung und den Betrieb von

Spezialklassen, die natürlich nur für größere Ortschaften in Betracht kom-

men können.

Ein F r a g e n s ch e m a soll die Feststellung der Zahl und des Grades der

schwachsinnigen Kinder erleichtern.
Mit diesem Erlaß hat der Kanton Zug seinen engbegrenzten Verhältnissen

entsprechend die Fürsorge für schwachsinnige Kinder in richtige Bahnen geleitet.
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